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1. Allgemeine Bestimmungen 

1.1. Geltung 

Soweit nicht Gegenteiliges ausdrücklich schriftlich vereinbart wurde, gelten - nach-
rangig zum Text der Bestellung - ausschließlich nachstehende Einkaufsbedingungen 
für IT-Projekte, IT-Leistungen Software und Wartung (nachstehend kurz „AEB-IT“). 
Allgemeine Geschäftsbedingungen oder Formblätter des Lieferanten werden in 
keinem Fall anerkannt oder Vertragsbestandteil, und zwar unabhängig davon, ob wir 

sie kannten oder nicht, ob wir ihrer Geltung widersprochen haben oder nicht, und 
unabhängig davon, ob sie im Widerspruch zu den „AEB-IT“ stehen oder nicht. Auch 
die widerspruchslose Annahme der Lieferung oder Erfüllungshandlungen durch uns 
bedeuten keine Unterwerfung unter derartige Bedingungen. Bei ständiger Geschäfts-
verbindung gelten unsere “AEB-IT“, selbst ohne besonderen Hinweis darauf. Sofern 
die „AEB-IT“ keine spezielleren Regelungen vorsehen, gelangen unsere allgemeinen 
Einkaufsbedingungen inklusive deren Anlagen in der jeweils aktuellen Fassung zur 

Anwendung (www.engelglobal.com/aeb). 

1.2. Vertragsabschluss und Vertragsbestandteile 

1.2.1  Art und Umfang der auszuführenden Dienstleistung werden durch die 
nachfolgenden Vereinbarungen bestimmt, die in der angegebenen Rang-
folge gelten: 

1.) Einzelvertrag (Projektvertrag und/oder SAP-Bestellung) 
2.) Rahmenvertrag (falls vorhanden)  
3.) AEB-IT 

1.2.2 Anfragen sind stets unverbindlich, soweit nicht Gegenteiliges ausdrücklich 
schriftlich festgelegt wurde. Die Beauftragung des Lieferanten erfolgt aus-
schließlich durch die ENGEL-Einkaufsabteilung. Unsere Bestellungen sind 
nur verbindlich, wenn sie in schriftlicher Form (Telefax, E-Mail, Brief) von 
uns abgegeben werden.  

1.2.3 Der Lieferant hat alle in einer Anfrage oder Bestellung enthaltenen Anga-
ben, insbesondere die Vorgaben und Bedingungen, sonstigen Beschrei-
bungen, Spezifikationen und Daten im Hinblick auf die Durchführbarkeit und 
Zweckmäßigkeit genau zu prüfen und uns unverzüglich schriftlich jene Um-
stände mitzuteilen, die den Vertragszweck vereiteln, erschweren oder ver-
zögern könnten. Dies gilt auch für jede spätere Änderung oder Ergänzung. 
Die mit der Vorbereitung, Erstellung und Übermittlung des Angebotes (ein-
schließlich von Kostenvoranschlägen) entstehenden Kosten trägt in jedem 

Fall der Lieferant. 

1.2.4 Enthalten Auftragsbestätigungen des Lieferanten Ergänzungen oder 
Abweichungen gegenüber unserer Bestellung, so gelten diese als nicht ge-
schrieben, es sei denn, der Lieferant hat auf diese Ergänzungen oder Än-
derungen ausdrücklich hingewiesen. Das Zustandekommen des Rechtsge-
schäftes bedarf jedenfalls unserer ausdrücklichen und schriftlichen Zustim-
mung zu solchen Änderungen oder Ergänzungen; die Annahme der Liefe-
rung allein stellt keine wirksame Zustimmung dar.  

1.2.5 Sofern nicht eine strengere Form gesetzlich vorgeschrieben ist, vereinbaren 
die Parteien hiermit, dass dieser Vertrag einschließlich Vertragsverlänge-
rungen und -änderungen wirksam geschlossen werden kann, entweder 

(i) durch Übermittlung einer unterschriebenen Version per Fax oder in elektro-
nischer Form als optischer Scan und/oder in mehreren Ausfertigungen, wo-
bei jede dieser Ausfertigungen als Original gelten und zusammen genom-
men ein und dasselbe Dokument darstellen soll, soweit jede Partei zumin-
dest ein Original unterschrieben hat, oder 

(ii) durch eine einfache elektronische Signatur, der ebenso für alle Zwecke die 
gleiche Wirkung wie einer handschriftlichen Unterschrift zukommt, wobei 
eine solche einfache elektronische Signatur z.B. durch DocuSign geleistet 

und übermittelt werden kann. 

1.3. Grundsätze für die Abgabe von Projekt- und Dienstleis-
tungsangeboten 

Der Lieferant erklärt sich bereit, bei der Abgabe eines Angebotes für ein Projekt 

folgende Mindestanforderungen zu erfüllen: 

1.3.1  Das Angebot des Lieferanten muss die Art und Weise verdeutlichen, wie 
das durch uns vorgegebene Ziel unter Berücksichtigung unserer Vorgaben 
erreicht werden soll. Dabei sind insbesondere Inhalt, Umfang, Termine und 
Ausführungsfristen, Mitwirkungspflichten, Vergütung sowie Ansprechpart-

ner/ Projektleiter für das Projekt zu nennen. 

1.3.2  Der Lieferant benennt alle für die Projektverwirklichung / Dienstleistung 
vorgesehenen Mitarbeiter und übergibt auf Anfrage für jeden ein berufliches 

Erfahrungsprofil mit relevantem Inhalt.  

1.3.3  Der Lieferant verpflichtet sich, in dem Angebot seine üblichen Tages- bzw. 
Stundensätze zu nennen. Abschläge, ob auf Basis der Gesamtvergütung, 
der Vergütung für Teile der Dienstleistung oder direkt bezogen auf die Ta-
ges- bzw. Stundensätze werden dabei gesondert aufgeführt, so dass die 
ursprünglichen Sätze jederzeit nachzuvollziehen sind. 

1.3.4 Die vom Lieferanten im Rahmen der Projektverwirklichung/Dienstleistung 
zu erbringenden Ergebnisse bzw. zu erfüllenden Meilensteine sind von die-
sem einzeln mit dem Aufwand an Mitarbeitertagen bzw. –stunden und Kos-
ten zu hinterlegen. Dabei werden sowohl die unterschiedlichen Tages- bzw. 
Stundensätze der eingesetzten Mitarbeiter als auch die eingesetzten Tage 
pro Person spezifiziert. Werden Meilensteine festgelegt, sind für deren Er-
reichung Festpreise anzubieten; sollte dies dem Lieferanten im Einzelfall 
nicht möglich sein, ist der Lieferant verpflichtet, uns hierauf bei Abgabe des 
Angebots ausdrücklich hinzuweisen.  

1.3.5 Der Lieferant ist an sein Angebot mindestens zwei Monate ab Zugang 
gebunden. 

1.4. Erfüllungsort und Eigentumsübergang 
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Soweit nicht anders vereinbart, gilt der Ort des Gefahrenübergangs auch als Erfül-
lungsort; bei Lieferungen richtet sich der Gefahrenübergang nach dem in der Bestel-
lung angeführten Incoterm, fehlt eine Angabe in der Bestellung, gilt DAP als verein-
bart. Bei Projekt- und Dienstleistungsverträgen gilt mangels besonderer Vereinbarung 
als Erfüllungsort der Ort vereinbart, an dem das Projekt- oder Arbeitsergebnis abge-
nommen wird. 

1.5. Mitwirkungspflichten 

Soweit es sich nicht um reine Softwareüberlassungsverträge handelt, stellen wir dem 
Lieferanten, sofern dies für die Leistungserbringung erforderlich ist, geeignete 
Arbeitsplätze einschließlich der erforderlichen technischen Infrastruktur zur Verfü-
gung. Wir werden dem Lieferanten die für die Erbringung der Dienstleistungen 
benötigten Unterlagen und Informationen, soweit sie sich in unserem Besitz befinden, 
zugänglich machen. Die jeweils erforderlichen Mitwirkungspflichten und Beistellungen 
sind vom Lieferanten nach Möglichkeit bereits im Angebot einzeln anzuführen und mit 
einer Zeitschiene zu versehen, um eine wirtschaftliche Planung unserer Ressourcen 
zu ermöglichen. Unzureichende Mitwirkungen hat der Lieferant unverzüglich schrift-
lich zu rügen, sonst kommen wir mit diesen nicht in Verzug und der Lieferant kann 
sich auf eine nicht ordnungsgemäße Mitwirkung nicht berufen. Wir sind für unzu-
reichende oder verspätete Mitwirkungen nur verantwortlich, soweit wir diese zu 
vertreten haben.  

1.6. Datensicherung 

Wir zeichnen uns für eine laufende, ordnungsgemäße Datensicherung verantwortlich; 
diese Verpflichtung erstreckt sich sowohl auf eine allgemeine Datensicherung im 
branchenüblichen Umfang als auch auf eine spezielle Sicherung von Daten, die sich 
auf Rechnern befinden, bevor an diesen Arbeiten vom Lieferanten vorgenommen 
werden. Für einen allfälligen Datenverlust steht der Lieferant daher nur ein, wenn wir 

unsere Datensicherungspflicht erfüllt haben. 

1.7. Versicherung  

Der Lieferant hat eine Betriebs- und Vermögensschadenhaftpflichtversicherung 
abzuschließen, die für Tätigkeitsschäden und die Folgen etwaiger beruflicher Fehler 
des Lieferanten und seiner Erfüllungsgehilfen einsteht, und den Versicherungsschutz 
auf Wunsch nachzuweisen. Die Deckungssummen dieser Versicherung müssen – 
soweit nichts Anderes vereinbart ist – pro Schadensfall mindestens €  5.000.000,00 
für Personen- und Sachschäden sowie € 250.000,00 für Vermögensschäden betra-
gen. Im Übrigen gelten die gesetzlichen Haftungsregelungen. 

1.8. Geschäftsethik 

Als Grundvoraussetzung für jede Geschäftsverbindung erachten wir sowohl die strikte 
Einhaltung unseres Verhaltenskodex in der jeweils gültigen Fassung (verfügbar auf 
unserer Webseite) als auch die Beachtung aller in diesem Zusammenhang einschlä-
gigen Gesetze, Richtlinien, Verordnungen und ähnlicher Normen. Eine Verletzung 
von Bestimmungen im Sinne dieses Absatzes gilt als wesentliche Vertragsverletzung, 
welche uns zum Rücktritt von allen noch unerfüllten Aufträgen sowie zum umfassen-
den Schadenersatz berechtigt. 

1.9. Referenzverbot 

Der Lieferant ist nicht berechtigt, Zeichen, Marken und sonstige Unternehmens- oder 
Produktbezeichnungen von ENGEL für Wettbewerbszwecke oder für sonstige Veröf-
fentlichungen zu verwenden. Darüber hinaus ist es dem Lieferanten untersagt, ohne 
vorherige schriftliche Zustimmung mit der Geschäftsbeziehung mit ENGEL zu wer-

ben. 

1.10. Rechtswahl und Gerichtsstand 

Unsere Rechtsbeziehungen mit dem Lieferanten unterliegen materiellem österreichi-
schen Recht unter Ausschluss des Kollisionsrechtes und des UN-
Kaufrechtsübereinkommens. Alle Streitigkeiten und Meinungsverschiedenheiten aus 
dieser oder nachfolgenden Bestellungen einschließlich eines Streits über Zustande-
kommen eines Vertrages unterliegen der Gerichtsbarkeit des sachlich zuständigen 
ordentlichen Gerichtes in Linz, Österreich.  

1.11. Geheimhaltung 

1.10.1  Der Lieferant hat sämtliche anlässlich der Zusammenarbeit erlangten 
Informationen und Kenntnisse – insbesondere Betriebs- und Geschäftsge-
heimnisse – technischer, kommerzieller oder organisatorischer Art vertrau-
lich zu behandeln und weder selbst außerhalb des Vertragszwecks zu ver-

wenden oder zu verwerten noch Dritten zugänglich zu machen. 

1.10.2 Vorbehaltlich etwaiger gesetzlicher Aufbewahrungspflichten, sind sämtliche 
von uns oder unseren Konzernunternehmen offenbarten oder im Rahmen 
des Auftrags erstellten Informationen einschließlich der Arbeitsergebnisse 
vom Lieferanten nach Auftragsdurchführung inklusive sämtlicher angefertig-
ter Kopien an uns zurückzugeben oder auf unser Verlangen hin zu löschen 
und/oder zu vernichten. Die vollständige Rückgabe bzw. Löschung 
und/oder Vernichtung ist auf Anfrage schriftlich zu bestätigen. Sollte der 
Lieferant bei seiner Tätigkeit personenbezogene Daten verarbeiten oder 
nutzen, so wird der Lieferant dies ausschließlich im Rahmen seiner 
Aufgabenstellung tun, das Datengeheimnis wahren und seine Mitarbeiter 
ebenfalls hierauf verpflichten.  

1.10.3 Dieser Vertragspunkt gilt nicht für Informationen bezüglich derer der Liefe-
rant nachweisen kann, dass (i) sie ohne sein Zutun öffentlich bekannt sind 
oder werden, (ii) sie dem Lieferanten bereits vor unserer Offenlegung be-
kannt waren, (iii) er sie rechtmäßig ohne jegliche Geheimhaltungsauflagen 
und ohne Verletzung einer uns gegenüber geltenden Geheimhaltungspflicht 
von einem Dritten erhalten hat, oder (iv) sie selbständig außerhalb unserer 
Geschäftsbeziehung entwickelt hat. Gesetzliche und behördliche Aufbe-

wahrungs- und Offenbarungspflichten bleiben unberührt. 

1.10.4 Vertrauliche Informationen von uns darf der Lieferant an Konzernunterneh-
men und (nach schriftlicher Freigabe) seine Erfüllungsgehilfen unter Ver-
traulichkeitsauflage übermitteln. Der Lieferant wird den Zugang zu Informa-
tionen auf diejenigen Mitarbeiter beschränken, die diese für die Zwecke des 
jeweiligen Vertrages benötigen und sie zu entsprechender Geheimhaltung 
verpflichten, soweit gesetzlich möglich auch nach deren eventuellem Aus-
scheiden aus dem Unternehmen des Lieferanten. Eine gesetzlich erforder-
liche Verpflichtung der Mitarbeiter des Lieferanten auf die Wahrung des Da-
tengeheimnisses ist vor der erstmaligen Aufnahme der Tätigkeit durch den 
Lieferanten vorzunehmen und uns auf Verlangen nachzuweisen.  

1.10.5 Der Lieferant verpflichtet sich, alle von uns erhaltenen Informationen und 
Daten nach dem Stand der Technik sofort wirksam gegen unberechtigten 
Zugriff, Veränderung, Zerstörung oder Verlust, unerlaubter Übermittlung, 
anderweitiger unerlaubter Verarbeitung und sonstigen Missbrauch zu si-
chern. Bei der Sicherung unserer Daten sind sämtliche Vorkehrungen und 
Maßnahmen nach dem aktuell anerkannten Stand der Technik zu beach-
ten, um jederzeit Datenbestände verlust- und rechtssicher zu archivieren 

und wiederherzustellen. 

1.10.6 Die Pflichten unter diesem Vertragspunkt überdauern jegliche Vertragsbe-
ziehung und enden erst in dem Ausmaß und Umfang als einer der unter Zif-
fer 1.10.3 angeführten Befreiungstatbestände verwirklicht ist. Dieser Ver-
tragspunkt 1.10. gilt nachrangig zu einer etwaig separat zwischen den Par-
teien abgeschlossenen Geheimhaltungsvereinbarung. 

1.12. Verschiedenes 

1.12.1 Weiterverlagerungen und die Einschaltung von Subunternehmern sind nur 
mit unserer vorherigen schriftlichen Zustimmung zulässig. Für diesen Fall 
verpflichtet sich der Lieferant, den Vertrag mit dem Subunternehmer im 
Einklang mit den Regelungen dieses Vertrags auszugestalten. Diese Sub-
verträge sind auf Anforderung offen zu legen. Bei der Unterbeauftragung 
bleibt der Lieferant alleine und ausschließlich für die Erbringung der Leis-
tungen und für die Einhaltung der vertraglichen Verpflichtungen uns gegen-

über verantwortlich. 

1.12.2 Für den Zweck dieser AEB-IT werden folgende Fehlerklassen definiert: 

Fehlerklasse 1: Der Fehler führt dazu, dass die Software nicht genutzt wer-
den kann bzw. die Nutzung unzumutbar eingeschränkt ist; der Fehler hat 
schwerwiegenden Einfluss auf wesentliche Funktionen und/oder die Si-
cherheit der Software.  

Fehlerklasse 2: Der Fehler bedingt bei wichtigen Funktionen erhebliche 
Nutzungseinschränkungen, die nicht für eine angemessene, uns zumutbare 
Zeitspanne durch geeignete Maßnahmen umgangen werden können. 

Fehlerklasse 3: Der Fehler bedingt bei wichtigen Funktionen Nutzungsein-
schränkungen, welche durch Workarounds während einer zumutbaren Zeit-
spanne umgangen werden können. 

Fehlerklasse 4: Alle sonstigen Fehler. 

1.12.3 Soweit nicht anders vorgesehen, sind alle Ansprüche und Rechtsbehelfe, 
die uns nach diesen Bedingungen oder nach dem Gesetz zustehen, kumu-
lativ und können zusammen oder gesondert geltend gemacht werden, ohne 
dass die konkrete Ausübung als Ausschluss oder Verzicht auf die Geltend-
machung anderer Ansprüche oder Rechtsbehelfe zu werten ist.  

1.12.4 Mitteilungen sind nur beachtlich, wenn sie schriftlich in deutscher Sprache 
abgefasst sind. Die Übermittlung von Mitteilungen kann auch durch Telefax 
oder auf elektronischem Wege erfolgen. Mitteilungen, die uns Samstag, 
Sonntag oder an einem unserer geltenden gesetzlichen Feiertage errei-
chen, erlangen erst mit dem darauffolgenden nächsten Arbeitstag Wirk-
samkeit.  

1.12.5 Falls sich eine Vertragsklausel als nichtig oder unwirksam herausstellt, soll 
diese Klausel, wenn möglich, durch eine zweckgleiche Bestimmung ersetzt 
werden, oder ansonsten ersatzlos wegfallen, ohne die Gültigkeit der übri-

gen Vertragsbestimmungen zu berühren.  

 

 

2. Besondere Bestimmungen für IT-Projekte (Werk-
verträge) 

2.1. Anwendungsbereich 

Ergänzend zu den Allgemeinen Bestimmungen (1. Abschnitt) gelten die in diesem 
2. Abschnitt angeführten besonderen Bestimmungen für die Planung und Umsetzung 
von umfassenden IT-Projekten (insb. Planung, Erstellung, Lieferung, Anpassung und 
Installation von Software und Roll-Out). Für die Zwecke der Einordnung eines Vertra-
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ges unter diesen 2. Abschnitt ist es ohne Belang, ob auf einer Standardsoft-
ware(paket) aufgesetzt wird, solange die Anbindung derselben an die dabei zum 
Einsatz gelangenden Schnittstellen nach unseren Bedürfnissen erfolgt oder gegebe-
nenfalls noch zusätzliche Funktionen und Module für verschiedene geschäftsrelevan-
te Prozesse nach unseren Bedürfnissen entwickelt, programmiert und implementiert 
werden. Wenn in der Folge der Terminus „Softwarelösung“ verwendet wird, dann sind 
darunter ganz allgemein die Arbeitsergebnisse im Zusammenhang mit dem jeweiligen 

Werkvertrag zu verstehen. 

2.2. Vertragspartner 

2.2.1 Der Lieferant ist informiert, dass es im Zusammenhang mit dem Erwerb von 
Lizenzen bei Investitionen über € 750.000 erforderlich sein kann, einen ge-
sonderten Vertrag mit () der Ludwig Engel GmbH & Co KG. abzuschließen, 
welche (als reine Investitionsgesellschaft) die Software nicht selbst nutzt, 
sondern diese der ENGEL AUSTRIA GmbH zur vertragsgemäßen Nutzung 
überlässt. Der Lieferant wird seine Zustimmung zum Abschluss eines ge-
sonderten Vertrags über die Lizenzen mit der vorgenannten Investitionsge-
sellschaft daher nicht unbillig verweigern. 

2.2.2 Sollte ein Projekt das Zusammenwirken mehrerer Lieferanten erfordern, 
wird im Einzelvertrag ein Lieferant als Hauptlieferant definiert, der für den 
Projekterfolg (und somit auch für die Erfüllung- bzw. Nicht- oder Späterfül-
lung der anderen Lieferanten) die volle Verantwortung übernimmt. Soweit 
nicht der Hauptlieferant als echter Generalunternehmer auftritt, sondern wir 
die anderen Lieferanten beauftragt haben, verpflichten wir uns, dem Haupt-
lieferanten (durch entsprechende Rechtsabtretung) die Rechtsposition zu 
verschaffen, um etwaige Regressansprüche gegen die anderen Lieferanten 
durchzusetzen. 

2.3. Leistungsinhalt und -umfang, Zeit- und Ablaufplan 

2.3.1  Inhalt und Umfang sowie die Rahmenbedingungen der geschuldeten 
Leistungen ergeben sich ausschließlich aus dem Einzelvertrag und dessen 
Anlagen. Änderungen und Ergänzungen des Inhalts bzw. des Umfangs der 
Leistungen sind Gegenstand von Change Requests (siehe unter 2.4).  

2.3.2  Die Parteien werden gemeinsam einen Zeit- und Ablaufplan für die ge-
schuldeten Leistungen vereinbaren. Satz 2 des vorstehenden Absatzes gilt 
für den Zeit- und Ablaufplan entsprechend. 

2.3.3 Vor der Projektumsetzung werden die Parteien – sofern nicht anders 
beauftragt – eine Planungsphase durchführen, um die näheren techni-
schen, kommerziellen und zeitlichen Modalitäten der Projektleistung bin-

dend festzulegen. 

2.3.4 Der Lieferant wird im Rahmen der Planungsphase ein umfassendes Pflich-
tenheft erstellen. Dieses umfasst (i) eine Feinspezifikation von Software 
und Programmierungen sowie eine genaue und vollständige Beschreibung 
der IT-Infrastruktur nach Umsetzung des Projektes und Implementierung 
bei uns und (ii) ein genaues Ablaufschema, welches den Weg zur Umset-
zung beschreibt. Das Pflichtenheft ist (i) nach dem Stand der Technik und 
(ii) unter Berücksichtigung der von uns gegebenenfalls im Lastenheft (oder 
sonstigen Informationsträgern) bekannt gegebenen Voraussetzungen und 
(iii) der vom Lieferanten zu erstellenden Ist-Prozessbeschreibung und (iv) 
dem Ergebnis der Gap-Analyse zu erstellen. Das Pflichtenheft muss klar 
strukturiert und logisch gegliedert sein und hat zumindest die folgenden Be-
reiche umfassend abzudecken: (i) Ziele, (ii) Technische Spezifikationen, (iii) 
Funktionale Spezifikationen, (iv) Schnittstellenanbindungen, (v) Implemen-
tierungsplan (inkl. Test- und Abnahmeplan). 

2.3.5  Der Lieferant ist verpflichtet, sich im Zuge der Planungsphase über die bei 
uns bestehende Systemumgebung ein umfassendes Bild zu machen und 
uns schriftlich in Kenntnis zu setzen, wenn Zweifel daran bestehen, dass 
auf Basis dieser Systemumgebung die gewünschte Performance der Soft-
warelösung ausgenützt werden kann; wir werden dabei die notwendige Un-
terstützung leisten und alle Informationen zur Verfügung stellen, die der Lie-
ferant zur Evaluierung der Systemumgebung anfordert. Nach gemeinsamer 
Abstimmung werden die Parteien als Ergebnis der Evaluierung die notwen-
dige Systemumgebung in einem gesonderten Dokument, welches dem 
Pflichtenheft anzuschließen ist, festlegen. Für eine allfällige Anpassung der 
Systemumgebung sind wir zuständig; soweit der Lieferant in diesem Zu-
sammenhang Leistungen erbringen soll, bedarf es einer gesonderten Ver-
einbarung. 

2.3.6 Nach Fertigstellung ist das Pflichtenheft in gemeinsamen Arbeitssitzungen 
abzunehmen. Es wird nach Abnahme zu einem integrierten Vertragsbe-
standteil. Soweit der Lieferant mit der Fertigstellung des abnahmefähigen 
Pflichtenhefts in Verzug gerät, sind wir unter Setzung einer angemessenen 
Nachfrist zum Vertragsrücktritt berechtigt; Fristsetzung und Rücktritt sind 
schriftlich zu erklären. Wenn wir mit der Abnahme des Pflichtenhefts in Ver-
zug geraten, obwohl ihm die Abnahmebereitschaft angezeigt wurde, ist der 
Lieferant bei einem Verzug, der 14 Kalendertage überschreitet, berechtigt, 
unter Setzung einer Nachfrist von weiteren 14 Kalendertagen vom Vertrag 
zurückzutreten; er ist diesfalls berechtigt, sämtliche in der Planungsphase 
erbrachten Leistungen nach den vereinbarten (mangels Vereinbarung nach 
marktüblichen) Standardsätzen zur Verrechnung zu bringen. 

2.3.7 Aufgabe der Planungsphase ist es auch, die ins Auge gefasste zeitliche 
Abwicklung der Leistungsvereinbarung festzulegen. Gegebenenfalls wer-
den auch die kommerziellen Parameter der Leistungsvereinbarung einer 
Überprüfung unterzogen. Der Lieferant hat hierzu im fertiggestellten Pflich-
tenheft einen bindenden Fixpreis für die Umsetzung der Leistungsvereinba-

rung zu nennen. Soweit wir diesen Fixpreis nicht akzeptieren wollen, sind 
wir nicht verpflichtet, das Projekt umzusetzen und berechtigt, von der weite-
ren Vertragserfüllung Abstand zu nehmen; der Lieferant erhält diesfalls zur 
Abgeltung der in der Planungsphase erbrachten Leistungen eine Einmal-
zahlung nach den vereinbarten Standardsätzen, sofern hierfür nicht eine 
bestimmte Vergütung vertraglich festgehalten wurde. Sämtliche vom Liefe-
ranten in der Planungsphase gelieferte Arbeitsergebnisse, wie insbesonde-
re das Pflichtenheft, stehen uns auch im Falle eines Rücktritts zur fortge-
setzten Verwendung zu. Wir behalten uns das Recht vor, die Umsetzung zu 
einem späteren Zeitpunkt mit einem anderen Partner vorzunehmen. 

2.3.8 Soweit das Pflichtenheft die vertraglichen Vorgaben (zB Lastenheft) näher 
spezifiziert oder modifiziert, geht dieses vor. 

2.4. Projektmanagement und Change-Request-Verfahren 

2.4.1 Die Parteien werden jeweils einen Projektmanager und soweit vom Umfang 
her vertretbar, einen Stellvertreter sowie einen gemeinsamen Projektaus-
schuss und einen Lenkungsausschuss einsetzen. Die Namen und Kontakt-
daten der für die Gremien genannten Personen werden im Einzelvertrag 

und/oder seinen Anlagen festgelegt. 

2.4.2 Dem Projektausschuss gehören die Projektmanager der Parteien sowie 
jeweils ein Stellvertreter an. Der Projektausschuss überwacht die operative 
Durchführung der vertragsgegenständlichen Leistungen im Tagesgeschäft 
und ist für die fortlaufende Koordinierung der Zusammenarbeit verantwort-
lich, insb. für den Austausch von Informationen, die Identifizierung von 
Problembereichen sowie die Vorbereitung von Änderungsanträgen (Chan-
ge Requests). Der Projektausschuss prüft die vertragsgegenständlichen 
Leistungen, erstellt zusammenfassende Berichte und bereitet die Sitzungen 

und Entscheidungen des Lenkungsausschusses vor. 

2.4.3 Dem Lenkungsausschuss gehören je Partei und, sofern gemessen an 
Umfang und Bedeutung des Projektes vertretbar, ein Mitglied der Ge-
schäftsleitung oder der Bereichsleitung, der Projektmanager und sein Stell-
vertreter an. Im Einzelfall können die Parteien weitere Vertreter der jeweils 
betroffenen technischen Bereiche einvernehmlich in den Lenkungsaus-
schuss berufen. Der Lenkungsausschuss ist für die strategische Weichen-
stellung; bedeutende organisatorische Entscheidungen; Budgetentschei-
dungen; Änderungen der Leistungsvereinbarung, sofern diese nicht dem 
Projektausschuss vorbehalten sind, sowie Änderungen der vertragsgegen-

ständlichen Leistungen zuständig.  

2.4.4 Alle Entscheidungen der vorstehenden Gremien bedürfen der Einstimmig-
keit. Die Sitzungen der Gremien sind durch einen Vertreter von uns zu pro-
tokollieren. Protokolle werden dem Lieferanten innerhalb von 5 Werktagen 
nach einer Sitzung zur Genehmigung durch deren Mitglieder zugesandt. 
Falls der Lieferant bis zum Ablauf einer Frist von 5 Werktagen ab Versand 
des Protokolls keine Änderungen oder Einwände schriftlich (oder per E-
Mail) mitgeteilt hat, gilt dieses als genehmigt. Nur genehmigte Protokolle 
gelten als genaue Niederschriften der Sitzungen und nur der Inhalt geneh-
migter Protokolle gilt als zwischen den Parteien vereinbart. Jede Vertrags-
partei ist berechtigt, jedes von ihm benannte Mitglied in jedem Gremium 
nach vorheriger schriftlicher Ankündigung gegenüber der anderen Ver-
tragspartei auszutauschen. 

2.4.5 Änderungen und Ergänzungen des Inhalts oder Umfangs der vom Lieferan-
ten geschuldeten Leistungen können vom Projektausschuss oder jeder Par-
tei dem Lenkungsausschuss vorgeschlagen werden. Der Vorschlag muss 
mindestens folgende Angaben enthalten: 

- gegenständliche Spezifizierung der Änderung oder Ergänzung;  

- Begründung in fachlicher und technischer Hinsicht; 

- zu erwartende Auswirkungen auf den Zeit- und Ablaufplan; und 

- Aufwandsschätzung einschließlich des angefallenen und noch anfallenden 
Aufwands für die Prüfung des Änderungs- und Ergänzungsvorschlags so-

wie die Durchführung des Change Request-Verfahrens. 

2.4.6  Der Lenkungsausschuss hat den Vorschlag zu prüfen und hierzu gegen-
über den Parteien Stellung zu nehmen. Die Entscheidung über die Durch-
führung des Änderungs- und Ergänzungsvorschlags treffen wir. Der Liefe-
rant ist berechtigt, die Durchführung der Änderung oder Ergänzung abzu-
lehnen, wenn sie entweder technisch nicht durchführbar oder mit unverhält-

nismäßigem, dem Lieferanten nicht zumutbarem Aufwand verbunden ist. 

2.4.7  Wenn die Prüfung der Änderungs- und Ergänzungsmöglichkeiten oder die 
tatsächliche Durchführung der Änderung und Ergänzung Auswirkungen auf 
das vertragliche Leistungsgefüge (Vergütung, Fristen, Abnahmemodalitä-
ten, etc.) ergeben, werden die Parteien unverzüglich schriftlich die Anpas-
sung der vertraglichen Regelungen vornehmen. Unerhebliche Auswirkun-
gen bleiben außer Betracht. Für die Mehraufwendungen, die dem Lieferan-
ten durch die Realisierung des Änderungs- oder Ergänzungsvorschlags 
sowie durch die Durchführung des Änderungs- und Ergänzungsverfahrens 
entstehen, hat der Lieferant Anspruch auf eine zusätzliche aufwandsbezo-
gene Vergütung unter Zugrundelegung der jeweils vereinbarten Konditio-
nen. 

2.5. Besondere Mitwirkungspflichten 

2.5.1  Wir verpflichten uns, in jeder Phase des Projekts eng und effizient mit dem 
Lieferanten zusammenzuarbeiten. Wir werden insbesondere bei Bedarf (i) 
etwaige Testpläne und Testdaten bereitstellen sowie die Testumgebung 
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aufbauen und bereitstellen; (ii) im Rahmen des Test- oder Echtbetriebs 
festgestellte Fehler in nachvollziehbarer Form dokumentieren und dem Lie-
feranten zeitnah mitteilen; und (iii) Anlagen, Einrichtungen und zur Zusam-
menarbeit fachlich geeignetes Personal, soweit zur Leistungserbringung er-
forderlich, auf unsere Kosten zur Verfügung stellen. Weitere Mitwirkungs-
pflichten und Beistellungen sowie etwaige Schnittstellen im Falle von Eigen-
leistungen sind im Einzelvertrag bzw. dessen Anlagen genau festzulegen.  

2.5.2  Wir werden dem Lieferanten das Recht zur Benutzung von Systemen 
Dritter verschaffen, soweit dieses notwendig ist, um die geschuldeten Leis-

tungen zu erbringen. 

2.6. Termintreue 

2.6.1  Die Zwischen- und Endtermine sind im Einzelvertrag oder seinen Anlagen 
festgelegt. Sofern nichts anderes vereinbart wurde, sind alle Fristen und 
Meilensteine für den Lieferanten jedenfalls verbindlich und vertragsstrafen-
bewehrt; die Höhe der Vertragsstrafe ist im Einzelvertrag festgelegt. Ver-
tragsstrafen fallen unabhängig vom tatsächlichen Eintritt und Höhe eines 
etwaigen Schadens an und sind nur dann einer Minderung zugänglich, 

wenn uns ein Verschulden an der Verspätung vorzuwerfen ist. 

2.6.2  Kann der Lieferant erkennen, dass die Einhaltung von Fristen und Meilen-
steinen gefährdet ist oder erhält er Kenntnis von einer Behinderung der Er-

füllung des Auftrages, so hat er uns davon ehestens zu verständigen.  

2.6.3  Die Verschiebung von Terminen bedarf einer ausdrücklichen schriftlichen 
Vereinbarung zwischen uns und dem verantwortlichen Projektleiter des Lie-
feranten. Soweit nicht Gegenteiliges ausdrücklich schriftlich vereinbart ist, 
bleiben ungeachtet einer einvernehmlichen Terminverschiebung, aus-
schließlich die ursprünglich vereinbarten Termine für etwaige Vertragsstra-
fen maßgeblich. Ist die Verzögerung oder Behinderung vom Lieferanten 
nicht zu vertreten, so sind die Termine / Meilensteine im Einvernehmen an-
gemessen zu verlängern bzw. verschieben. Als nicht vom Lieferanten zu 
vertreten gilt ein Ereignis nur dann, wenn es der Lieferant vernünftigerweise 
weder voraussehen noch bei Voraussehbarkeit mit wirtschaftlich angemes-
senen Mitteln abwenden konnte und wenn das Ereignis weder in der Sphä-
re des Lieferanten liegt noch von ihm verschuldet wurde. Ein Verschulden 
von Subauftragnehmern oder Sublieferanten wird dem Lieferanten wie ein 
eigenes Verschulden zugerechnet.  

2.6.4  Bei Verzug des Lieferanten mit einem Zwischen- oder Endtermin (und auch 
bereits dann, wenn berechtigte Gründe für die Annahme vorliegen, dass 
der Lieferant die vereinbarten Zwischen- oder Endtermine nicht einhalten 
können wird), sind wir nach ergebnislosem Ablauf einer von uns gesetzten 
angemessenen Frist berechtigt, entweder vom Vertrag ganz oder teilweise 
zurück zu treten oder die vom Lieferanten noch nicht erbrachten Lieferun-
gen und Leistungen selbst zu erbringen bzw. durch Dritte auf Kosten und 
Gefahr des Lieferanten erbringen zu lassen. Sind hierfür Unterlagen erfor-
derlich, die der Lieferant in Besitz hat, sind uns diese unverzüglich zu über-
geben; falls Urheber- oder Schutzrechte im Zusammenhang mit der Erbrin-
gung der vom Lieferanten geschuldeten Leistungen durch uns oder einen 
Dritten entgegenstehen, ist der Lieferant verpflichtet, uns unverzüglich eine 
entsprechende Freistellung von diesen Rechten zu verschaffen. 

2.7. Lieferung, Installation und Programmierung 

2.7.1 Der Lieferant wird auf Basis der vertraglichen Vorgaben und nach dem 
Stand der Technik funktionsfähige Computerprogramme für die vorgesehe-
nen Anwendungsgebiete erstellen bzw. Software wie vereinbart anpassen. 

2.7.2 Nach dem vereinbarten Zeit- und Ablaufplan entwickelt der Lieferant einen 
oder mehrere Entwürfe der Programmbeschreibung und überlässt uns die-
se zur Prüfung.  

2.7.3  Anschließend führt der Lieferant die weitere Programmierung durch, 
insbesondere die Codierung, die Unit Tests und die Integration der ver-
schiedenen Bestandteile der Softwarelösung. Der Lieferant hat uns in re-
gelmäßigen Abständen über den Stand der Arbeiten und die Einhaltung der 
Anforderungen an die Computerprogramme zu unterrichten. Sich abzeich-
nende Verzögerungen und Änderungserfordernisse sind uns unverzüglich 
mitgeteilt. Die vom Auftragnehmer fertiggestellte und getestete Softwarelö-
sung wird unverzüglich ausgeliefert. 

2.7.4  Der Lieferant zeigt eine etwaig zu der Erstellung des Gewerkes notwendige 
zugekaufte Software an. Etwaige Lizenzkosten, die durch die Verwendung 
von Zukaufsoftware entstehen, sind von dem Lieferanten vorab gesondert 
auszuweisen. 

2.7.5  Es ist dem Lieferanten nicht gestattet, sog. „Freie Software“ oder „Open 
Source Software“, d.h. Software, die regelmäßig kostenfrei und quelloffen 
bezogen werden kann (OSS), in Softwareentwicklungen zum Zwecke der 
Vertragserfüllung einzubeziehen. Dies gilt auch dann, wenn deren Lizenz- 
und Nutzungsbestimmungen den Gebrauch dieser OSS für die Software-
entwicklung sowohl in ursprünglicher, geänderter, abgeleiteter als auch 
sonstiger Form ausdrücklich gestatten. Der Einsatz von OSS kann im Ein-
zelfall gestattet werden, wenn der Lieferant (i) den Einsatz einer OSS 
schriftlich bei uns beantragt, (ii) die dazugehörigen Lizenz- und Nutzungs-
bestimmungen übermittelt, (iii) die Gründe (Vorteile/Nutzen) für den Einsatz 
von OSS mitteilt und (iv) wir in die Nutzung dieser OSS zur Vertragserfül-
lung schriftlich einwilligen. Eine nicht bewilligte Nutzung von OSS gilt als 
wesentliche Vertragsverletzung. 

2.7.6 Im Falle der zulässigen Nutzung von OSS durch den Lieferanten, garantiert 

der Lieferant die Einhaltung der für die verwendete OSS maßgebliche Li-
zenz- und Nutzungsbedingungen in der jeweils geltenden Fassung. Verletzt 
der Lieferant die ihn nach diesem Punkt treffenden Verpflichtungen, hält er 
ENGEL hinsichtlich aller Nachteile aus oder im Zusammenhang mit dieser 
Pflichtverletzung auf erstes Anfordern vollumfänglich schad- und klaglos.   

2.8. Abnahme 

2.8.1  Abgeschlossene Werkleistungen müssen abgenommen werden. Die 
Abnahme der Softwarelösung erfolgt nach Lieferung und Installation der 
Softwarelösung in Form einer Endabnahme auf dem Echtsystem. Sie darf 
nur dann durchgeführt werden, wenn zuvor die vollständige Dokumentation 
gem. Ziffer 2.8 übergeben wurde und alle sonstigen vereinbarten Neben-
leistungen (z.B. Schulung) erbracht wurden. Laufende Tests bei Erreichen 
eines Meilensteins dienen lediglich der Überprüfung des Projektfortschrittes 
und stellen keine Abnahme dar. Der Abnahmetest ist zu protokollieren und 
das Protokoll von den Vertretern der Parteien zu unterzeichnen oder schrift-

lich in einem dafür eingerichteten Ticketing System zu kennzeichnen. 

2.8.2  Soweit Teilabnahmen vereinbart wurden, sind diese im Zweifel als bloße 
Freigaben zu verstehen und nicht als Abnahmen im Rechtssinne. Im Zuge 
einer Teilabnahme festgestellte Mängel sind vom Lieferanten binnen einer 
angemessenen Frist, längstens aber bis zum Endabnahmetermin vollstän-
dig zu beheben. Eine Teilabnahme des Gewerkes ist dann zulässig, wenn 
keine Klasse 1 und 2 Fehler (im Sinne des Punktes 1.12.2) vorhanden sind 
und dies in einem gesonderten Lenkungskreis einvernehmlich vereinbart 
wird. 

2.8.3 Bei den Abnahmetests wird überprüft, ob die Softwarelösung die zugesag-
ten Funktionen sowie die im Pflichtenheft angeführten Spezifikationen er-
füllt. Für die Durchführung des Abnahmetests ist der Lieferant verantwort-
lich; der Abnahmetest ist im Beisein unseres Projektleiters durchzuführen. 
Die Testläufe sind im Pflichtenheft bzw. durch den Projektausschuss näher 
festzulegen. 

2.8.4  Werden bei einem Testlauf andere als bloß unerhebliche Mängel festge-
stellt, so werden diese nach dem in Punkt 1.12.2 beschriebenen Fehlersys-
tem klassifiziert und sind je nach individueller Priorität abzuarbeiten. Soweit 
der Mangel Auswirkungen auf die gesamte Softwarelösung hat, ist der ge-
samte Abnahmetest zu wiederholen. Etwaige uns durch solche Wiederho-
lungen entstehende Mehrkosten, sind vom Lieferanten zu tragen; über die 
Anspruchshöhe wird man sich gesondert in einem Lenkungskreis verstän-
digen.  

2.8.5 Im Falle einer erfolgreichen Absolvierung der Abnahmetests, werden wir 
schriftlich die Abnahme der Softwarelösung erklären. Kommt es ausschließ-
lich aus Gründen, die nicht vom Lieferanten zu vertreten sind, trotz schriftli-
cher Aufforderung mit einer Nachfrist von vier Wochen, ab erfolgreicher 
Durchführung aller Tests nicht zur Abnahme durch uns, so gilt die Software-
lösung als zum Zeitpunkt der erfolgreichen Absolvierung aller Tests abge-
nommen. 

2.9. Dokumentation und Source Code 

Der Lieferant hat uns die Computerprogramme bzw. Einstellungen in einer Standard-
software als Sourcecode, soweit es sich um speziell für uns vom Lieferanten entwi-
ckelte Computerprogramme handelt, und als Objektcode, soweit es sich um andere 
Computerprogramme handelt, zur Verfügung zu stellen. Er liefert für die erstgenann-
ten Computerprogramme ferner eine Dokumentation der Programmentwicklung und -
anwendung, für die zweitgenannten Programme lediglich eine Anwendungsdokumen-
tation. Die Dokumentationen werden als elektronische Dokumente in Englisch und 

Deutsch zur Verfügung gestellt.  

2.10. Rechtseinräumung 

2.10.1 Die Rechtseinräumung (Lizenzierung, Lizenzmodell) wird im Einzelvertrag 
näher geregelt; fehlt eine derartige Vereinbarung, dann gilt Folgendes: Der 
Lieferant wird uns (i) an den auf den Vertragsgegenständen installierten 
Programmen bzw. Programmkopien, die individuell für uns entwickelt wur-
den und an der darüber erstellten Dokumentation, ein ausschließliches, 
übertragbares und zeitlich unbegrenztes Werknutzungsrecht für alle Nut-
zungsarten einräumen; (ii) an den auf den Vertragsgegenständen installier-
ten Programmen bzw. Programmkopien, die nicht individuell für uns entwi-
ckelt wurden und an der darüber erstellten Dokumentation, ein nicht aus-
schließliches, übertragbares und zeitlich unbegrenztes Nutzungsrecht ein-
räumen. Ist gemäß Einzelvertrag die Übertragung des Nutzungsrechtes 
nicht gestattet, dann gilt dies im Zweifel nicht für eine (diesfalls zulässige) 
Unterlizenzierung innerhalb des ENGEL-Holding-Konzerns.  

2.10.2 Die Rückübersetzung des Objektcodes in Maschinencode bzw. das „rever-
se engineering“ und die Dekompilierung ist uns grundsätzlich nicht gestat-
tet, außer in Fällen, in denen dies zur Herstellung der Interoperabilität oder 
zur Sicherstellung der Wartung der Softwarelösung notwendig ist. § 40e 
UrhG findet unbeschadet einer etwaig gesondert vereinbarten der treuhän-
digen Hinterlegung des Sourcecodes, deren Abschluss der Lieferant nicht 
unbillig verweigern wird, Anwendung. Unsere Befugnisse zur vertragsge-
genständlichen Nutzung der Softwarelösung bestehen zeitlich unbe-
schränkt und sind mit Bezahlung der vereinbarten Vergütung unwiderruf-
lich; dies gilt auch für halbfertige Programmierungen, sofern bereits ein 
(Teil-)entgelt dafür entrichtet wurde. 
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2.11. Projektentgelt und Zahlungsbedingungen 

Das Projektentgelt und die Zahlungsbedingungen ergeben sich aus dem Einzelauf-
trag. Im Zweifel sind die angebotenen Preise als Festpreise zu verstehen; die Angabe 
der Tages- bzw. Stundensätze und des Aufwands hat diesfalls nur informativen 
Charakter. Jede An- oder Teilzahlung erfolgt Zug-um-Zug gegen Vorlage einer 
entsprechenden Bankgarantie, die eine Laufzeit bis zur Abnahme aufzuweisen hat. 
Zahlungsfristen, einschließlich Skontofristen, beginnen nicht vor Rechnungseingang 
zu laufen. Die Zahlung bedeutet kein Anerkenntnis der Ordnungsmäßigkeit von 
Lieferungen oder Leistungen und damit keinen Verzicht auf uns zustehende Ansprü-
che welcher Art auch immer. Wir behalten uns eine Aufrechnung von Gegenforde-
rungen, auch mit solchen von Konzernunternehmen, vor. Die Abtretung von Zah-
lungsansprüchen ist nur mit unserer vorherigen schriftlichen Zustimmung zulässig. 

2.12. Abbestellung / Kündigung 

Wir behalten uns das Recht vor, den Einzelvertrag nach Abschluss eines Meilen-
steins ohne Angabe von Gründen zu kündigen; diesfalls hat der Lieferant Anspruch 
auf jenen der Teil der Gesamtvergütung, die seinen bis dahin erbrachten Leistungen 
entspricht, jedoch keinesfalls mehr als das für diese (Teil-)leistung vereinbarte 
Entgelt. Mit Bezahlung des fälligen Entgelts sind wir berechtigt, die erbrachten 
(Teil)leistungen/Ergebnisse entsprechend dem vertraglich vereinbarten Lizenzumfang 
zu verwenden; der Lieferant räumt uns ein entsprechendes Nutzungsrecht an der 
Software, der Programm- und Programmentwicklungsdokumentation ein, die er uns 
gemeinsam mit dem Source Code bei Vertragsende zu übergeben hat. Dieses 
Nutzungsrecht schließt die Be- und Verarbeitung des (Teil-)Ergebnisses für konzern-
interne Zwecke durch uns selbst oder von uns beauftragten Dritten ein. 

2.13. Gewährleistung 

2.13.1  Der Lieferant gewährleistet, dass die Softwarelösung während der gesam-
ten Gewährleistungsfrist keine Sachmängel aufweist, wobei bei Auftreten 
eines Mangels bzw. einer Fehlfunktion vermutet wird, dass diese(r) bereits 
zum Abnahmezeitpunkt vorhanden bzw. angelegt war. Die Gewährleis-
tungsfrist läuft bis zum Ablauf von 24 Monaten ab dem Tag Abnahme. Wir 
werden dem Lieferanten Mängel bzw. Fehlfunktionen der Auftragnehmerin 
möglichst zeitnah rügen. Eine außergerichtliche Mängelrüge hemmt den 

Ablauf der Gewährleistungsfrist in Bezug auf den gerügten Mangel. 

2.13.2  Der Lieferant steht dafür ein, dass die Softwarelösung frei von Schutzrech-
ten Dritter ist, die eine vertragsgemäße Nutzung der Softwarelösung ein-
schränken oder ausschließen. Die Parteien werden sich unverzüglich 
schriftlich benachrichtigen, falls ihnen gegenüber Ansprüche wegen Verlet-
zung von Schutzrechten geltend gemacht werden. Der Lieferant hält uns 
von sämtlichen Ansprüchen Dritter im Zusammenhang mit Schutzrechten 
an der Softwarelösung schad- und klaglos, wobei dem Lieferanten geeigne-
te Abwehrmaßnahmen und Vergleichsverhandlungen vorbehalten bleiben. 
Den Lieferanten trifft aber keine Freistellungsverpflichtung, wenn die Verlet-
zung von Schutzrechten Dritter durch ein über die vertragsgemäße Nutzung 
hinausgehendes Verhalten unsererseits oder durch und eigenmächtig 
durchgeführte Änderungen und Ergänzungen der Softwarelösung verur-
sacht wird. Den Lieferanten trifft außerdem keine Freistellungsverpflichtung 
unter diesem Vertragspunkt, wenn die Schutzrechtsverletzung nicht inner-
halb von drei Jahren nach dem Abnahmedatum gerügt wurde. 

 

3. Besondere Bestimmungen für IT-Dienstleistungen 

3.1. Anwendungsbereich 

Ergänzend zu den Allgemeinen Bestimmungen (1. Abschnitt) gelten die diesem 
3. Abschnitt angeführten besonderen Bestimmungen für IT-Dienstleistungen immer 
dann, wenn Vertragsgegenstand weder die Planung, Erstellung, Lieferung, Anpas-
sung, Installation oder Wartung von Hard- oder Software ist, sondern Beratungs- 
und/oder Unterstützungsleistungen und nicht ein Projekterfolg geschuldet werden; sie 
gelten ferner dann, wenn dies ausdrücklich im Einzel- oder Rahmenvertrag vereinbart 

wird.  

3.2. Angebotsbestandteile 

3.2.1 Das Angebot des Lieferanten muss die Art und Weise verdeutlichen, wie 
das durch uns vorgegebene Ziel unter Berücksichtigung unserer Vorgaben 
erreicht werden soll. Dabei sind insbesondere Inhalt, Umfang, Termine und 
Ausführungsfristen, Mitwirkungspflichten, Vergütung sowie Ansprechpartner 
und Projektleiter für die angebotene Dienstleistung zu nennen. 

3.2.2 Die vom Lieferanten im Rahmen der Dienstleistung zu erbringenden 
Ergebnisse bzw. zu erfüllenden Meilensteine sind von diesem einzeln mit 
dem Aufwand an Mitarbeitertagen bzw. –stunden und Kosten zu hinterle-
gen. Dabei werden sowohl die unterschiedlichen Tages- bzw. Stundensätze 
der eingesetzten Mitarbeiter als auch die eingesetzten Tage pro Person 
spezifiziert. Werden Meilensteine/Arbeitspakete festgelegt, sind für deren 
Erreichung möglichst Festpreise anzubieten oder zumindest Kostenschät-
zungen anzubieten. Sollten im Fall einer Kostenschätzung im Verlauf der 
Umsetzung Abweichungen von mehr als 15% des ursprünglich geschätzten 
Aufwands entstehen, so ist dies durch den Lieferanten ehestmöglich anzu-
zeigen, widrigenfalls kein Mehranspruch zusteht. Bei einer Festpreisverein-
barung hat der Lieferant einen Mehranspruch überhaupt nur dann, wenn er 

von uns eine entsprechende schriftliche Nachtragsbestellung erhalten hat; 
dies gilt insbesondere auch für den Fall, dass der Mehraufwand unserer 
Sphäre (zB Änderungswünsche) zuzurechnen ist. 

3.3. Organisation der Leistungserbringung 

3.3.1 Die Parteien werden jeweils einen Projektmanager benennen, der für die 
organisatorische Umsetzung des Projektes verantwortlich ist. Unser Pro-
jektmanager wird auch Ansprechpartner in allen technischen Angelegenhei-
ten sein; ihm ist in regelmäßigen Abständen über den Projektfortschritt zu 
berichten, er definiert (soweit noch nicht im Einzelvertrag geschehen) in 
Abstimmung mit dem Lieferanten die Meilensteine/Arbeitspakete und gibt 
(Teil-) Rechnungen frei.  

3.3.2 Die vom Lieferanten für die Dienstleistung vorgesehenen maßgeblichen 
Mitarbeiter werden in Abstimmung mit uns festgelegt. Der Austausch der 
festgelegten Mitarbeiter durch den Lieferanten kann nur mit unserem Ein-
verständnis erfolgen; dies gilt nicht, wenn der betreffende Mitarbeiter nicht 
mehr beim Lieferanten tätig ist oder sein Einsatz in dem Projekt aus ande-
ren Gründen unmöglich ist. Wir werden unser Einverständnis nicht grundlos 

verweigern. 

3.3.3 Sollten die zugesicherte oder vorausgesetzte Qualifikation oder Eignung 
eines oder mehrerer Mitarbeiter des Lieferanten nicht vorliegen, können wir 
entweder den Einzelvertrag gemäß Ziffer 3.7.2 fristlos kündigen oder eine 
Auswechslung des- oder derjenigen Mitarbeiter verlangen. Der Lieferant 
wird in diesem Fall unverzüglich für entsprechenden qualifizierten Ersatz 
Sorge tragen. Die durch den Austausch entstehenden Kosten, einschließ-
lich einer eventuell erforderlichen Einarbeitung, gehen zu Lasten des Liefe-
ranten. 

3.3.4 Die vom Lieferanten eingesetzten Mitarbeiter unterstehen dem sachlichen 
und disziplinarischen Weisungsrecht des Lieferanten. Zu keiner Zeit ent-
steht ein arbeitsrechtliches Verhältnis zwischen den Mitarbeitern des Liefe-

ranten und uns. 

3.3.5 Eine honorarmäßige Höherstufung der Mitarbeiter des Lieferanten inner-
halb der Vertragslaufzeit wird ausgeschlossen. Dies gilt, wenn innerhalb ei-
nes Projekts mehrere Verträge (SAP-Bestellungen) mit dem Lieferanten 
geschlossen werden, entsprechend während der gesamten Projektlaufzeit. 
Bei Urlaub oder sonstiger Abwesenheit eines Mitarbeiters gehen notwendi-
ge Vorbereitungsaufwendungen für Ersatzmitarbeiter zu Lasten des Liefe-
ranten. 

3.3.6 Der Lieferant hat uns unverzüglich zu informieren, wenn er bzw. seine 
Mitarbeiter auch für Wettbewerber von uns tätig werden. 

3.4. Sonstige Pflichten des Lieferanten 

3.4.1  Der Lieferant wird die ihm obliegenden Leistungen grundsätzlich selbst 
bzw. durch eigene, fachlich qualifizierte Mitarbeiter ausführen. Die Leis-
tungserbringung ist vom Lieferanten nach dem neusten Stand der Technik 
zu organisieren und abzuwickeln oder durch von uns zur Verfügung gestell-
te Mittel wie etwa Projekt Software etc. zu nutzen. Wir werden dafür Sorge 
tragen, dass etwaige Lizenzen zur Verfügung gestellt werden; bei der Erfül-
lung seiner Verpflichtungen schuldet der Lieferant einen hohen Sorgfalts- 
und Qualitätsmaßstab. Der Einsatz von nicht in einem ständigen Beschäfti-
gungsverhältnis stehenden Einzelpersonen (Freelancer u. ä.) durch den 
Lieferanten bedarf einer gesonderten, vorherigen Zustimmung von uns. 

3.4.2 Der Lieferant wird seine Dienstleistung nach dem im jeweiligen Einzel-
auftrag vereinbarten Vorgehen und Zeitplan erbringen. Der Lieferant wird 
uns über den Stand der Dienstleistung unterrichten und auf Wunsch 
Einblick in die entsprechenden Unterlagen gewähren. Die Dienstleistung 
ist gemäß unseren Anforderungen zu dokumentieren. Die Dokumentation 
ist uns spätestens zum Abschluss der Dienstleistung zu übergeben. 

3.5. Vergütung und Zahlung 

3.5.1 Sofern nichts anderes vereinbart ist, werden Fahrtkosten mit dem eigenen 
oder zur Nutzung überlassenen PKW des Lieferanten bzw. seiner Mitarbeiter 
auf Basis einer Pauschale von € 0,30 pro Entfernungskilometer (kürzeste 
Verbindung) und sonstige Reisekosten nach tatsächlich angefallenen Kosten 
erstattet. Hotelreservierungen werden von uns organisiert, um Rabattverein-
barungen mit lokalen Beherbergungsbetrieben nützen zu können. Reisezei-
ten, die im Rahmen einer Dienstleistung anfallen, gelten innerhalb von Öster-
reich und Deutschland grundsätzlich nicht als von uns zu vergütende Tätig-
keitszeiten. 

3.5.2 Rechnungen sind unter Angabe des Bestelldatums, der Bestellnummer 
sowie der Steuernummer an die in der Bestellung genannte Adresse zu sen-
den. Die Rechnungspositionen müssen den Bestellpositionen entsprechen. 
Vorauszahlungen werden von uns nur geleistet, wenn dies ausdrücklich ver-
einbart ist und eine entsprechende abstrakte Bankgarantie vorgelegt wird. 
Die Regelarbeitszeit beträgt 8 Stunden/Tag. Für Anwesenheiten > 3,5 h bis 6 
h kann ein Halbtagessatz, für Anwesenheiten > 6,5 h bis 11 h ein Tagessatz 
in Anrechnung gebracht werden. 

3.5.3 Aus organisatorischen Gründen wird in der SAP-Bestellung selbst dann ein 
Fixbetrag ausgewiesen, wenn eine Verrechnung nach Aufwand vereinbart 
wird. Die Abrechnung erfolgt diesfalls immer nach tatsächlichem Aufwand 
entsprechend dem von unserem Projektmanager gegengezeichneten Leis-
tungsnachweis. Eine Kopie des Leistungsnachweises ist der Rechnung bei-
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zulegen. Bei fehlendem Nachweis erfolgt die Retournierung der Rechnung. 
Zahlungsfristen, einschließlich Skontofristen, beginnen nicht vor Freigabe der 
(Teil-)Rechnung durch den Projektmanager zu laufen, wobei eine 10-tätige 
Prüffrist vereinbart wird. Die Leistung des Lieferanten-Mitarbeiters ist mittels 
entsprechend detailliertem und durch uns Mitarbeiter bestätigten Leistungs-
schein zu unterlegen. 

3.6. Rechtseinräumung 

3.6.1 Sämtliche Rechte an und aus den in Erfüllung einer Dienstleistung erstell-
ten Unterlagen und Ergebnissen gehen, soweit rechtlich möglich, mit der 
Entstehung bzw. Bearbeitung auf uns über. Ist eine Übertragung der Rech-
te am geistigen Eigentum nicht möglich (zB bei Werken, Software oder Da-
tenbankwerke im Sinne des Urheberrechtsgesetz), räumt uns der Lieferant 
an solchen Arbeitsergebnissen ein unentgeltliches, ausschließliches, zeit-
lich, sachlich und räumlich unbeschränktes und unwiderrufliches sowie frei 
übertragbares Nutzungsrecht ein. Von dieser Rechtseinräumung umfasst 
sind insbesondere, aber nicht ausschließlich, das Recht zur Bearbeitung 
und sonstigen Umgestaltung, das Recht zur Vervielfältigung, zur Verbrei-
tung, zum Vortrag und zur Vorführung sowie zur öffentlichen Zugäng-
lichmachung (insbesondere im Internet) des bearbeiteten oder unbearbei-
teten Arbeitsergebnisses.  

3.6.2  Vorstehende Rechtseinräumungen gemäß Ziffer 3.6.1 beschränken den 
Lieferanten in keiner Weise in der Verwendung der während der Dienstleis-
tung eingesetzten oder entwickelten allgemeinen Konzeptionen, Ideen, 
Techniken, Vorgehensweisen, Tools etc., soweit diese keine für uns spezi-
fischen Informationen oder Geschäftsgeheimnisse beinhalten und soweit an 
ihnen keine Ausschließlichkeitsrechte zu unseren Gunsten bestehen.  

3.7. Leistungsänderung / Kündigung 

3.7.1 Wir behalten uns das Recht vor, den Leistungsinhalt jederzeit einseitig zu 
verändern; der Lieferant kann dieser Anordnung nur dann widersprechen, 
wenn er ihm mangels personeller Kapazitäten oder aus technisch Gründen 
nicht folgen kann. Dort, wo die Leistungsänderung faktisch einer Kündigung 
gleichkäme, gelten vorrangig die einschlägigen Bestimmungen zur Kündi-

gung.  

3.7.2 Sowohl der Lieferant als auch wir können einen Dienstleistungsvertrag 
jederzeit aus wichtigem Grund fristlos schriftlich kündigen, insbesondere 
wenn der jeweils andere seinen vertraglichen Verpflichtungen nicht nach-
kommt und eine vorherige Abmahnung bei heilbaren Verstößen wiederholt 
erfolglos geblieben ist. Das Auswechseln eines zuvor zwischen uns und 
dem Lieferanten für die Tätigkeit im Dienstleistungsprojekt festgelegten 
Mitarbeiters des Lieferanten ohne unsere Zustimmung, das Ausscheiden 
eines solchen Mitarbeiters beim Lieferanten oder eine aus sonstigen Grün-
den vorliegende Unmöglichkeit des Einsatzes eines solchen Mitarbeiters in 
dem Projekt kann von uns als Grund für eine fristlose Kündigung angese-
hen werden. 

3.7.3 Wir behalten uns außerdem das Recht vor, jeden individuell vereinbarten 
Dienstleistungsvertrag mit einer Frist von 14 Tagen ordentlich zu kündigen, 
sofern nicht im Einzelfall eine kürzere Kündigungsfrist vereinbart ist. Der 
Lieferant kann für bis zum Wirksamwerden der Kündigung erbrachte Leis-
tungen keine höhere Vergütung verlangen, als es (im Fall der Abrechnung 
nach Zeitaufwand) dem ihm tatsächlich entstandenen Zeitaufwand bzw. 
(bei Abrechnung nach Festpreisen für die Erreichung von Meilenstei-
nen/Arbeitspaketen, wenn der betreffende Meilenstein bzw. das Arbeitspa-
ket aufgrund der Kündigung nicht mehr erreicht wurde) dem anteiligen 
Festpreis entsprechend dem Verhältnis zwischen dem tatsächlich entstan-
denen Zeitaufwand und dem für die Erreichung des Meilen-
steins/Arbeitspakets veranschlagten Zeitaufwand (keinesfalls jedoch mehr 
als der vereinbarte Festpreis) entspricht. 

 

4. Besondere Bestimmungen für Softwarepflege 

4.1. Anwendungsbereich 

Die Parteien sind sich einig, dass die Investition in eine Software nur bei entspre-
chender Pflege und Wartung nachhaltig sein kann. Daher hat der Lieferant im Zu-
sammenhang mit der Lieferung oder Erstellung von Software, egal ob es sich um 
Standard- oder Individualsoftware bzw. einer Kombination aus beidem handelt, die 
Wartung gemäß nachstehenden Bedingungen zu übernehmen, wenn und soweit wir 
diese beauftragen. Bei IT-Projektverträgen im Sinne des 2. Abschnitts hat der Liefe-
rant die Wartung und Pflege auch für jene Software zu übernehmen, die von Dritther-
stellern stammt. Die Bestimmungen des 1. Abschnitts kommen insofern zur Anwen-
dung, als nachstehend nichts Gegenteiliges angeführt wird. 

4.2. Vertragsgegenstand 

4.2.1 Gegenstand dieser Vereinbarung ist die Erbringung von Leistungen durch 
den Lieferanten im Zusammenhang mit der Pflege der Software sowie der 
Anwendungsunterstützung jener bei uns beschäftigten Personen, die mit 
der Software arbeiten; dies umfasst ausschließlich die folgenden Bereiche: 

- die Beseitigung von Fehlern der Software; 

- die Zurverfügungstellung und Implementierung von Patches und Bugfixes 

für die Software; 

- die Zurverfügungstellung und Implementierung von Updates für die Soft-
ware; 

- die Anwendungsunterstützung, wie z.B. die Erteilung von Informationen 
und Hinweisen zur Bedienung der Softwarelösung sowie die Beantwortung 
von Fragen der Anwender im Zusammenhang mit der Software über einen 
beim Lieferanten eingerichteten Helpdesk während der Helpdesk-Zeiten. 

4.2.2 Der Lieferant darf Maßnahmen, die außerhalb des in Ziffer 4.2.1 beschrie-
benen Leistungsumfangs liegen nur dann vornehmen, wenn schriftlich von 
uns beauftragt wurden. Nimmt der Lieferant solche Maßnahmen vor, ohne 
dass ein entsprechender Auftrag erteilt wurde, gebührt ihm kein wie auch 
immer gearteter Anspruch auf Entgelt, es sei denn die Maßnahme war zur 
Abwendung drohender Schäden an der Softwarelösung oder unseren IT-
Systemen unmittelbar notwendig und unser zuständiger Ansprechpartner 
war nicht erreichbar, wofür der Lieferant im Streitfall beweispflichtig ist. 

4.3. Grundsätze der Leistungserbringung 

Der Lieferant verpflichtet sich, im Zuge der Erfüllung dieser Vereinbarung die folgen-

den Grundsätze einzuhalten: 

4.3.1 Die Leistungserbringung ist nach dem neusten Stand der Technik zu 
organisieren und abzuwickeln; bei der Erfüllung seiner Verpflichtungen 

schuldet der Lieferant einen hohen Sorgfalts- und Qualitätsmaßstab. 

4.3.2 Der Lieferant wird seine Leistungen unter bestmöglicher Wahrung der 
Kontinuität unseres Geschäftsbetriebs durchführen und dafür Sorge tragen, 
dass keine Unterbrechungen unseres Geschäftsbetriebes verursacht wer-
den, es sei denn, diese wurden vorher mit uns abgestimmt und (weil für die 

Leistungserbringung unvermeidbar) schriftlich genehmigt.  

4.3.3 Der Lieferant verpflichtet sich, bei der Leistungserbringung nur kompeten-
tes Personal einzusetzen, welches über eine genaue Kenntnis der Soft-
warelösung und ihrer Implementierung bei uns verfügt und für die ihm zu-
gedachten Aufgaben ausreichend qualifiziert ist. 

4.3.4  Die Parteien werden jeweils einen für die Umsetzung der vorliegenden 
Vereinbarung Hauptverantwortlichen sowie einen Stellvertreter benennen. 
Die Parteien stellen sicher, dass diese Personen über die notwendige tech-
nische Erfahrung verfügen, die Softwarelösung und ihre Implementierung 
bei der Auftraggeberin bestens kennen und befugt sind, Entscheidungen zu 
treffen und die jeweilige Partei zu vertreten. 

4.4. Fehlerbehebung 

4.4.1 Der Lieferant verpflichtet sich, alle von im Sinne der Ziffer 4.4.3 angezeig-
ten Fehler der Software in Übereinstimmung mit diesem Vertragspunkt zu 
beseitigen; als Fehler in diesem Sinne gelten jedenfalls alle Störungen der 
Software die nach den Bestimmungen des Softwarekaufvertrages (bei 
Softwaremiete: des Mietvertrages) als Mangel zu qualifizieren wären. Nicht 
als Fehler, deren Behebung von der vorliegenden Vereinbarung umfasst 
sind, gelten Störungen der Software, welche die Folge einer eigenmächti-
gen Änderung oder Bearbeitung der Software durch uns sind. 

4.4.2 Zum Zweck der Fehlerbehebung wird der Lieferant: (i) einen nach dem 
jeweils aktuellen Stand der Technik gegen Missbrauch gesicherten Fern-
wartungszugang einrichten und während der Laufzeit dieser Vereinbarung 
aufrecht erhalten; (ii) einen Helpdesk gemäß Einzelvertragsspezifikation 
einrichten und mit im Wesentlichen unveränderter Kapazität während der 
Laufzeit dieser Vereinbarung aufrecht erhalten, und (iii) dafür Sorge tragen, 
dass für die Behebung von Fehlern ein entsprechend personell ausgerüste-
tes, kompetentes Team von Servicefachkräften zur Verfügung steht. Soweit 
nicht anders vereinbart, sind Fehlermeldungen während der Wartungszei-
ten an Werktagen von 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr und 13:00 Uhr bis 17:00 Uhr 
entgegenzunehmen. 

4.4.3 Soweit ein Fehler auftritt, verpflichten wir uns, eine konkrete, nachvollzieh-
bare und genaue Fehlermeldung zu geben, die all jene Informationen zu 
beinhalten hat, die den Lieferanten in die Lage versetzen, die Fehlerursa-
che einzugrenzen und Strategien zur Fehlerbehebung festzulegen. Dazu 
zählen insbesondere Informationen über die Art des Fehlers, die Beschrei-
bung des Systemzustandes bei Auftreten des Fehlers, die durch den Fehler 
betroffenen Komponenten sowie die Häufigkeit des Auftretens des Fehlers. 
Die Fehlermeldung kann zunächst mündlich über den Helpdesk erstattet 
werden und ist über Aufforderung der dort von der Auftragnehmerin be-
schäftigten Mitarbeiter gegebenenfalls schriftlich per E-Mail zu bestätigen; 
soweit möglich, sind dabei weitere Informationen (Screenshots, Fehlerpro-

tokolle etc.) beizuschließen. 

4.4.4 Die Parteien vereinbaren, dass die Fehlerbehebung soweit möglich über 
den Helpdesk, per E-Mail oder im Wege der Fernwartung durchgeführt 
werden soll. Soweit ein Fehler auf diese Weise nicht oder nicht in ange-
messener Zeit behebbar ist, verpflichtet sich der Lieferant, die Fehlerbehe-
bung am Aufstellungsort jenes Rechners, auf dem der betroffene Teil der 
Software installiert ist, durchzuführen. Ein derartiger Serviceeinsatz vor Ort 
ist im Wartungsentgelt inkludiert; sollten wir aber auf eine Fehlerbehebung 
vor Ort bestehen, obwohl die Behebung telefonisch, per E-Mail oder im 
Wege der Fernwartung möglich gewesen wäre, so tragen wir die Kosten 
des Serviceeinsatzes zu vereinbarten Standardsätzen. 

4.4.5 Der Lieferant verpflichtet sich, jede Fehlerbehebung unter Einhaltung der 
folgenden Reaktionszeiten zu beginnen (und ohne unnötigen Verzug abzu-
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schließen): Fehler der Klasse 1 unverzüglich, spätestens jedoch sechs 
Stunden nach Fehlermeldung, Fehler der Klasse 2 spätestens 48 Stunden 
nach Fehlermeldung, Fehler der Klasse 3 und 4 spätestens 14 Tage nach 
Fehlermeldung. Als Beginn der Fehlerbehebung gilt dabei entweder der 
Beginn der Fernwartungstätigkeit oder das Eintreffen des Servicetechnikers 
am Aufstellungsort des betroffenen Rechners. Im Zuge der Aufnahme der 
Fehlermeldung wird uns der Lieferant jedenfalls auch unverbindlich darüber 
informieren, binnen welcher Frist mit einer Beseitigung des Fehlers zu 
rechnen ist und sich mit unserem Hauptverantwortlichen hinsichtlich der 
weiteren Vorgangsweise bei der Behebung des Fehlers ins Einvernehmen 

setzen.. 

4.4.6 Der Lieferant verpflichtet sich zur Zahlung einer Vertragsstrafe für den Fall 
der verspäteten Reaktion im Sinne der Ziffer 4.4.5, deren Höhe im Einzel-
vertrag näher definiert wird und unabhängig vom Eintritt und der Höhe ei-
nes etwaigen tatsächlichen Schadens anfällt.  

4.5. Updates, Patches, Bugfixes 

4.5.1  Der Lieferant wird uns sämtliche allgemein frei gegebenen Updates, 
Patches und Bugfixes zur Verfügung stellen und auf unseren IT-Systemen 
installieren. Der Lieferant hat sicherzustellen, dass neue Programmteile 
vollständig kompatibel mit der Software und der bekannten Systemumge-
bung von uns sind; er ist auch verantwortlich dafür, entsprechende Kompa-
tibilität mit den bekannten, bei uns zum Einsatz gelangenden Schnittstellen 
herzustellen. 

4.5.2 Wir sind in der Entscheidung, ob die unter diese Bestimmung fallenden 
Programmteile oder neuen Versionen installiert werden, vollkommen frei; 
soweit wir ein Update, Patch oder Bugfix ablehnen, verlieren wir jedoch un-
seren Anspruch auf Behebung jener Fehler, die durch diese korrigiert wor-
den wären. Die Parteien vereinbaren, dass ältere Programmversionen nur 
über einen Zeitraum von zwei Jahren verpflichtend vom Lieferanten zu ser-
vicieren sind; nach Ablauf dieser Frist endet die vorliegende Vereinbarung 
durch schriftliche Erklärung einer der Parteien, soweit der Lieferant erklärt, 
die Pflege der entsprechenden Version nicht fortsetzen zu wollen. Klarstel-
lend wird festgehalten, dass wir nur Anspruch auf Servicierung einer Versi-

on der Softwarelösung haben. 

4.5.3 Der Lieferant verpflichtet sich, umgehend mit jeder Installation neuer 
Softwarekomponenten auch die Dokumentation laufend zu ergänzen und 
so anzupassen, dass sämtliche Änderungen und/oder Ergänzungen ord-
nungsgemäß dokumentiert sind. Für den Inhalt der Dokumentation gelten 
die Bestimmungen des jeweiligen Softwarekauf/-werk/-mietvertrages sinn-

gemäß. 

4.5.4 Sämtliche nach dieser Vereinbarung implementieren Programmteile unter-
liegen in jeder Hinsicht unserer Nutzungsberechtigung nach dem jeweiligen 
Softwarekauf/-werk/-mietvertrages und stehen uns mit Bezahlung des War-
tungsentgeltes unwiderruflich zu. Sie sind von uns abzunehmen, wobei bei 
umfangreicheren Neuinstallierungen eine angemessene Abnahmeprozedur 
zu vereinbaren ist. Nicht Gegenstand der vorliegenden Vereinbarung ist die 
Lieferung und Installation von Upgrades. Upgrades sind alle Versionen mit 
beträchtlich erweiterter Funktionalität oder geänderter Architektur und ge-
änderter Nummerierung bei der Hauptversionsnummer/major release num-
ber; Versionen, die diese Voraussetzungen nicht erfüllen, dh insb. solche 
mit geänderter Nummerierung lediglich auf Ebene der Nebenversionsnum-
mern/minor release numbers oder Revisionsnummern/patch level, fallen 

unter Ziffer 4.5.1. 

4.6. Gewährleistung und Haftung 

4.6.1 Für den Fall, dass die Software im Rahmen der Softwarepflege durch eine 
neue Version ersetzt wird, gelten die Gewährleistungsbestimmungen unter 
Abschnitt 2.13.Der Lieferant führt die übernommenen Arbeiten mit größter 
Sorgfalt und entsprechend dem nach besten Kräften erreichbaren Stand 
der Wissenschaft und Technik aus. 

4.6.2 Von uns mitgeteilte Mängel sind zu beseitigen. Erweist sich die Beseitigung 
eines Mangels als unmöglich, muss der Lieferant eine Ausweichlösung 
entwickeln. Kommt der Lieferant der Pflicht zur Mängelbeseitigung inner-
halb einer angemessenen Frist nicht nach, so behalten wir uns ergänzend 
zu den uns nach dem Vertrag oder dem Gesetz zustehenden Ansprüchen 
vor, den Mangel selbst zu beseitigen und Ersatz der dafür erforderlichen 
Aufwendungen zu verlangen.  

4.6.3 Soweit nichts anderes vereinbart ist, richten sich Schadensersatzansprüche 
gegen uns nach den gesetzlichen Vorschriften. Schadenersatzansprüche 
im Zusammenhang mit der Verletzung eines Softwarepflegevertrages sind 
betragsmäßig begrenzt auf das Dreifache des jährlichen Bruttowartungs-
entgelts pro Schadensfall. Vorstehende Begrenzung findet keine Anwen-
dung (i) bei vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Vertragsverletzungen, (ii) 
bei Verletzung von Geheimhaltungspflichten oder (iii) wenn und soweit der 
Schadensfall in der vom Lieferanten abgeschlossenen Versicherung (Punkt 
1.7.) gedeckt ist. 

4.7. Vergütung und Zahlungsbedingungen 

Die Höhe der jährlichen Wartungspauschale ergibt sich aus dem Einzelvertrag. 
Soweit nicht anders vereinbart, ist die Wartungspauschale in vierteljährlichen Teilbe-
trägen jeweils im Nachhinein zu entrichten. 

4.8. Laufzeit und Kündigung 

4.8.1 Soweit im Einzelvertrag nicht anders normiert, wird der Softwarepflegever-
trag mit dem Datum der Installation oder, sofern eine Abnahme der Soft-
ware vereinbart ist, mit letzterer wirksam und auf unbestimmte Zeit abge-
schlossen. Der Softwarepflegevertrag ist zum Ende jedes Vertragsjahres 
unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 3 Monaten schriftlich (einge-
schrieben) kündbar, wobei der Lieferant für die ersten drei Vertragsjahre 
auf sein ordentliches Kündigungsrecht verzichtet. 

4.8.2 Das Recht der Parteien zur außerordentlichen Kündigung bleibt unberührt. 
Als wichtiger Grund gilt insbesondere jeder beharrliche und wesentliche 
Verstoß einer Vertragspartei gegen Bestimmungen dieser Vereinbarung, 
sofern trotz vorheriger schriftlicher Aufforderung durch die kündigende Ver-
tragspartei der vertragsgemäße Zustand nicht innerhalb einer angemesse-
nen Frist hergestellt wird. Die Terminsetzung und die Auflösungserklärung 
haben jeweils mittels eingeschriebenen Briefs zu erfolgen. Als wichtiger 
Grund gelten (ohne die Notwendigkeit einer Nachfristsetzung) auch die Er-
öffnung eines Konkurs- oder Ausgleichsverfahrens gegen eine Vertragspar-
tei oder die Abweisung eines solchen Verfahrens mangels Masse. 
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